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26 o Novemb er 195' 

86/J L~ .. .:t.;: a g e 

der .og. 1)1'. G red. 1 e r9 Her' z e 1 e und GenossEn 

an den ~ndesmin1ster für Finanzen9 

'betreffend. Gebarung mit der unter CSf'fentlioher Verwaltung stehenden Firma, 

"')"eterteiohis'ohe, früher Oetmärkische Filmtheaterbetriebs-Geeo)m<>b'~H.1t in 

Wien. 

-~-c ... o-
Die Österreiohiaohem früher Ostmärkisohe Film1iheaterbetriebs-Gethllh 

, . dal' GemeiJlde. Wie~ und zu je. 50 ( j,m Eigent'lun.t'L_.~ 
b .B. stand. bis AUBU,&'t 1938 zu Je 50 .". im, lI41.gen"CUmlTj'der Zentralsparkasae 

der Stadt Wien. Mittels Notariatsakt vom 4. August 1938 wurden die, bei-
. \' 

d.en .Anteile an die "Oautio-Treuhandgesellschaft m.,boH,;" Berlin, ,jetzt 

~8seldort, bzw. die Vniversum-Film-AG~ in Berlin verkauft. Das Gesell­

sche.ftske.pital der Oetmärkisohen Filmtheaterbetriebs-Ges. mob oHI) früher .. 
"Eibe" betrug 16.000 RM (früher 24.000 6eS). Die nauen Gesellsohafterin-

nen, die Cautio und die Universum-Film-.G. erhöhten das Kapital um je 

500 .• 000 vOlleingezahlte Reiohsma~k auf zusammen 1,000.000 RM. Außerdem 

wurden fUr die Wiener Betriebe enorme Aufwendungen gemacht (ungefähr 

3,OOO~OOO RM). Am 29. Mai 1942 traten die beiden Gesellsohafterinnen 

ihre Anteile a~ die l>euteohe Filmtheaterbetriebs ... ,Ges"m.b.Hf) Ber1in ab, 

1iiciere~ Eigentum"a1e noohheute st-ehen~ 
, 

Mtt aücksicht a~f dae deutsohe Eigentum an dieser Firma wurde i~ Jahre 
194' vom Magistrat der Stadt Wien ein 6ffentlicher Verwalter bestellt, 

trotzdem d.ie Ostmärkische Filmbetriebs ... ,Ges()m.b"H~ nicht nur in Wien, 

sendern auch in anderen Bun4esländern Betriebe besitzt und außerdem deut­

sChee Eigentum vorlag, dessen Verwaltung bis zur .E:-lassung der IIo ])el&­

g1erungsverordnung 1951 direkt vom Bundesministerium für Vermögenssiohe­

rung und Wirt.echaftsp1anung bzw" später F:1nanzm~.nisterium zu erfolgen 

hatte. Faet lur gleichen Zeit, als die Ostmärkisohe Filmtheaterbetriebe­

Ges~m.b.H. unter lSffentlo Verwaltung gestellt wurde~ gründete die Gemeiu.de 

Wien ein gleiohes Unternehmen und benannte es ~tK:iba~t» also mit jenet).· 

'i~menwortlaute, den die Ostmärkisohe Filmtheaterbetriebe-GesGm~bcH. bis 

August 1938 geführt hatte. Der. Sitz dieBel' neuen Kibawurde in den 

Räumen der on in der Gumpendorf'e::.' Straße 63 festgelegt Ii ;Per öffentli-

che Verwalter ließ nun zu, daß die neugegr~bdete "Kiba" ohne jeden Rechts­

titel mit dem Vermögen der Ofb 4 also der alten "K:iba:~ schaltete und walte ... 

, te.Da der Reetitutionsfoncls der freie%?- GetJerkschaften eine'n Eüokstel­

lungsanepruoh t gegen die Ofb geltend machte, wurden sogar Ri..ickstell'~ngs-

86/J VII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



6. Beiblatt . BeibXatt ~ur !a~!amen~korresE2ndenz 26. November 1953 

vergleiche aber zwei der Ofb gehörige Filmtheatergebäude (Apgl1o-Xino 

und, Weltspiegelkino, in Wien) zwisohen dem c;ffentliohen Verwalter der' Ofb 

und dem Reatitutionsfonda gesohlossen, welohe".L."lgeaohtet der damaligen. Be-, . 

~timmutgen von der MA 62 ~ls Aufsiohtsbehörde genehmigt wurden. Im No-

vember 1950' teilte die Kiba der anfragenden Universum-Film-AG.in Berlin 

mit, daß es kein Vermögen der Ofb mehrgebe~ da alles an den Restitu­

'1onsfonds der freien Gewerkschaften zurückgegeben worden sei. Es ergibt 

sich daher der Verdaoht, daß der öffehtlo Verwalter der Ofb sein Amt miß­

brauoht hat. und der Magistrat der Stadt Wien ebenfalls seine Aufsiohts­

pflioht verletzt hat. Er soheint geduldet zu haben, daß über fremdes 

EigentUm RÜykstellungsvergleiohe ohne Abreohnung der Auf~endungen geachlos-
I 

sen wurden. Da die Republik Österreioh Treuhänderin für deutsohes Eigen-
, , 

tum ist, besteht die Gefahr, .daß derösterreiohisohe Staat für solche 

durch kein Gesetz gedeokte Transaktionen zur Sohadenshaftung·herangezogen. 

werden kann. 

Die ~fertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesmini­

s'ter für Finanzen die 

A n fra g e!. 

, Was gedenkt der Herr Bun~esminister zu tun, um diese Vermögenever­

sohiebungen rilckg1h~ig zu machen und für die Unantastbarkeit des deutsohen 

Eigentums zu sorgen? 

.... , ... -g-.... -... 
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